
 Inkrafttreten der Teilfortschreibung Freiflächenfotovoltaik 
 des Flächennutzungsplanes Weikersheim  
 
Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat die vom Gemeinderat der Stadt Weikersheim am 
25.01.2024 in öffentlicher Sitzung festgestellte Teilfortschreibung Freiflächenfotovoltaik des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Weikersheim mit Erlass vom 21.02.2024 aufgrund von § 6 
BauGB genehmigt.  
 
Maßgebend für die mit dieser Verfügung genehmigten Flächen ist der Lageplan im Maßstab 
1:15.000 vom 25. Januar 2024, erstellt von der Klärle GmbH, Bachgasse 8, 97990 Weikersheim. 
Beigefügt ist die Begründung zur Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes mit integriertem 
Umweltbericht vom 25. Januar 2024. 
 

 
 
Die Teilfortschreibung Wind des Flächennutzungsplans Weikersheim wird mit dieser 
Bekanntmachung wirksam. (vgl. § 6 Abs. 5 BauGB). 
 



Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der Begründung mit Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung während der üblichen Dienststunden eingesehen werden und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen. (vgl. § 6a Abs. 1 BauGB) Weiterhin kann die 
Flächennutzungsplanänderung mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung im 
Internet auf der Homepage der Stadt (www.weikersheim.de) und im zentralen Internetportal des 
Landes Baden-Württemberg eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans oder aber ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des 
Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder der 
aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommenen Rechtsvorschriften ist nach § 4 Abs.4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht worden ist. Diese Wirkung tritt 
nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder Bekanntmachung nach der 
GemO verletzt worden sind. 
 
Weikersheim, 01.03.2023 
gez. Nick Schuppert, Bürgermeister 
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